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Bemerkungen zu J.-P. Digards
“loi du plus faible” (qänon-e kamzür)

Burkhard Ganzer

In mehreren seiner zahlreichen Schriften zu den

Bakhtyärf Südwest-Irans hat der französische An
thropologe J.-P. Digard die Existenz einer Norm
(iqänon-e kamzür. “la loi du plus faible”, 1987:
36) behauptet, derzufolge in einer Auseinander
setzung, in der eine Gruppe (B) ins Hintertreffen

 zu geraten droht, weil ihr Gegner (A) sich mit
einer dritten (C) verbunden hat, eine vierte Gruppe
(D) gezwungen ist, Partei zu ergreifen, und zwar,
ohne Rücksicht auf ihre eigenen Interessen oder
bestehenden Beziehungen, die des schwächeren
Kontrahenten (B).

In mehr als einer Hinsicht erscheint diese Norm
als in hohem Grade bemerkenswert:
- Sie ist eine von der gewohnten segmentären
Fusionsnorm verschiedene Norm und kann diese

 sogar konterkarieren (1982: 170; 1987: 37);
- Die in ihr sich ausdrückende Moralität ist nicht

tribal, sondern überparteilich-abstrakt;
 - Ihre moralische Kraft ist derart, daß Normver

letzer auch durch die Nutznießer der Verletzung
sanktioniert werden (1987: 37);
- Wenn ein Konflikt sich nicht eindämmen läßt,

bringt sie eine umfassende Mobilisierung hervor,
eine Eigenschaft, die die “tradition guerrière” die
ser Gesellschaften erklären hilft (1982: 170; 1987:
36 f.);
- Verletzungen ziehen Folgen nach sich, aus de
nen sich manche der Umwälzungen des Stam-
mes-Organigramms, z.B. das Verschwinden großer
Gruppen, erklären lassen (1981: 10; 1982: 171;
1987: 37).

Eine Vorstellung von solcher Eigentümlichkeit
und so weitreichender Wirkung - die auch, Digard
zufolge, von den Informanten mit ungewöhnlicher
Klarheit wiedergegeben wird (1982: 169; 1987:
37) - müßte eigentlich in besonderem Maße die
Aufmerksamkeit von Beobachtern, vor allem der

Ethnologen, auf sich gezogen haben. Tatsächlich
aber ist dies im höchstmöglichen Grade nicht der
Fall. Denn, wie Digard selbst hervorhebt: nirgend
wo in der wissenschaftlichen oder sonstigen Lite
ratur über die Bakhtyäri findet sich der mindeste
Hinweis auf diese Norm (1982: 168 f.; 1987: 36).
Das einzige, wodurch deren Existenz bezeugt wird,
sind demnach Digards Mitteilungen selbst.

Dieser überraschende Umstand rechtfertigt
wohl ein gewisses Maß an skeptischer Reserve
gegenüber der Entdeckung, mindestens aber das

Bedürfnis, Näheres über ihre Umstände und über
die Beschaffenheit des qänon-e kamzür zu erfah
ren. Sieht man mit dieser Absicht Digards Schrif
ten genauer an - da andere Möglichkeiten bei der

Lage der Dinge ja zunächst nicht gegeben sind -,
so zeigt sich folgendes:

Das Thema ist behandelt in drei Aufsätzen und
einem Buch (1978, 1981, 1982, 1987), 1 wobei
die Aufsätze von 1982 und 1987 in den relevan

ten Passagen quasiidentisch sind. Auch das Papier
von 1978 stimmt mit diesen weitgehend überein,
weist jedoch einen bedeutsamen Unterschied auf:
 was in den anderen als kamzür-Norm vorgeführt
und der segmentären Solidaritätsnorm gegenüber
gestellt wird, die die Bakhtyäri mit der Metapher
khin-chü (Blut-Holz) benennen, steht hier allein,
trägt aber nicht die Bezeichnung kamzür, sondern
die letztgenannte (khin-chü). Der Terminus kamzür
tritt hier noch gar nicht auf, und eine Trennung
und Gegenüberstellung der beiden Norm-Konzep
te ist noch nicht vollzogen. Digard hat sich von
diesem Aufsatz wegen angeblicher allgemeiner
Fehlerhaftigkeit der Übersetzung distanziert (1982:
167; siehe auch 1979) - plausibler scheint es, den
Grund dafür in der Diskrepanz zu dem in seinen
folgenden Schriften auftretenden Dualismus von
khin-chü und qänon-e kamzür zu sehen.

Größere Unterschiede zeigen sich auch in der
Wiedergabe der gewaltsamen Auseinandersetzun
gen, in denen die kamzür-Regel, oder genauer: ihre
Verletzung, Digard zufolge eine Rolle spielte:

In der älteren Version (1981: 10) stehen ein
 ander zwei Parteien aus je zwei Gruppen gegen
über, die in paralleler Weise durch khin-chü alliiert
sind (Behdärwand/Chahär-Lang, Düraki/Bäbädi).
Eine der Gruppen (Behdärwand) geht, unter Ver
letzung der kamzür-Regel, zur anderen Partei
(Düraki/Bäbädi) über und gibt damit ihren khin-
chü-Allierten (Chahär-Lang) der Niederlage preis.
Zehn Jahre später wird ihr “dans des circonstances
semblables” dasselbe Schicksal zuteil.

In der jüngeren Version (1987: 37) ist der Ab
lauf der Ereignisse anders und weist eine dritte
Etappe auf; diese Etappen sind überdies mit be
stimmten, in der Stammesgeschichte der Bakht
yäri namhaften bewaffneten Auseinandersetzun
gen (Jang) identifiziert: Die Behdärwand sind hier
zunächst nicht mit den Chahär-Lang, sondern mit
der Gruppierung Düraki/Bäbädi als dritter Partner
durch khin-chü verbunden. Sie werden jedoch von
dieser angegriffen und damit für die Chahär-Lang

1 In Digards Bakhtyäri-Artikel in der Encyclopaedia Iranica
ist die kamzür-Norm nicht mehr erwähnt (1989: 553 f.).


